
Abschrift

Vorschlagsliste für die Wahl eines Verwaltungsrates 

Kennwort: ①  Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg e. V. 

Listenvertreter/-in: ②  Christian Amsinck, Am Schillertheater 2, 10625 Berlin, 

Tel. (030) 31005100 

(Name, Vorname, Anschrift, Telefon) 

Stellvertreter/-in:  Alexander Schirp, Am Schillertheater 2, 10625 Berlin, Tel (030) 31005104

(Name, Vorname, Anschrift, Telefon) 

Erklärung: ③ 

An den 
Wahlausschuss 
der  AOK Nordost - Die Gesundheitskasse 

(Bezeichnung der Krankenkasse) 

in    Brandenburger Straße 72, 15567 Potsdam 

(Anschrift) 

Vorschlagsliste 

Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg e. v. 

(Bezeichnung des Listenträgers) ④ 

für die Wahl zum Verwaltungsrat der 

AOK Nordost - Die Gesundheitskasse 

(Bezeichnung der Krankenkasse) 

Ordnungsnummer: 

2 

Eingegangen am: 

16.11.2022 

(vom Wahlausschuss 
einzutragen) 
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I. Vorschlagsliste bei Listenstellvertretung ⑤ 

Für die Gruppe der Versicherten/Arbeitgeber (Nichtzutreffendes ist zu streichen) 

werden vorgeschlagen als: 

 
Mitglieder: ⑥ 

 

Lfd. 
Nummer 

Name 
Vorname 

Geburtsjahr Wohnort 
Voraussetzungen 

der Wählbarkeit ⑦ 

1 2 3 4 5 

1 
Kostetzko, Daniel 1972 Potsdam Beauftragter einer 

Arbeitgebervereinigung 

2 
Peschers, Georg 1959 Berlin Bevollmächtigter 

Betriebsleiter 

3 
Schmitz, Irmgard 1965 Dallgow-Döberitz Gesetzl. Vertreterin des 

Arbeitgebers 

4 
Kohls, Claus 1962 Hennigsdorf Bevollmächtigter 

Betriebsleiter 

5 
Scherf, Michael 1965 Berlin Gesetzl. Vertreter des 

Arbeitgebers 

6 
Radke, Sylke 1968 Königs Wusterhausen Beauftragte einer 

Arbeitgebervereinigung 

 
Fortsetzung auf         2           Einlageblättern. ⑧ 

 
 

Stellvertreter/-innen: ⑨ 

 

Lfd. 
Nummer 

Name 
Vorname 

Geburtsjahr Wohnort 
Voraussetzungen 

der Wählbarkeit ⑦ 

1 2 3 4 5 

1 
Obstei, Beate 1969 Eisenhüttenstadt Gesetzl. Vertreterin des 

Arbeitgebers 

2 
Richter, Hans-Walter 1962 Berlin Bevollmächtigter 

Betriebsleiter 

3 
Köhn, Kathrin 1975 Schwerin Beauftragte einer 

Arbeitgebervereinigung 

4 
Heise, Stefan 1963 Berlin Arbeitgeber 

5 
Schmidt, Janine 1976 Lauchhammer Gesetzl. Vertreterin des 

Arbeitgebers 

6 
Birkholz, Birger 1965 Rostock Geschäftsführer 

 
Fortsetzung auf          2           Einlageblättern. ⑧ 
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Mitglieder: ⑥ 

 

Lfd. 
Nummer 

Name 
Vorname 

Geburtsjahr Wohnort 
Voraussetzungen 

der Wählbarkeit ⑦ 

1 2 3 4 5 

7 
Dr. Lakotta, Matthias 
Hagen 

1972 Schwielow Gesetzl. Vertreter des 
Arbeitgebers 

8 
Dr. Döring, Patricia 1970 Berlin Beauftragte einer 

Arbeitgebervereinigung 

9 
Dr. Wagenmann, 
Susanne 

1975 Berlin Bevollmächtige 
Betriebsleiterin 

10 
Schwill, Ursula 1965 Bad Belzig Bevollmächtigte 

Betriebsleiterin 

11 
Schlüter, Jens 1977 Hamburg Bevollmächtigter 

Betriebsleiter 

12 
Gross, Nicolas 1967 Berlin Beauftragter einer 

Arbeitgebervereinigung 

 
Fortsetzung auf         1           Einlageblättern. ⑧ 

 
 

Stellvertreter/-innen: ⑨ 

 

Lfd. 
Nummer 

Name 
Vorname 

Geburtsjahr Wohnort 
Voraussetzungen 

der Wählbarkeit ⑦ 

1 2 3 4 5 

7 
Gipp, Thomas 1968 Bad Doberan Bevollmächtigter 

Betriebsleiter 

8 
Kelm, Diana 1960 Berlin Gesetzl. Vertreterin des 

Arbeitgebers 

9 
Kahrs, Mathias 1965 Teltow Beauftragter einer 

Arbeitgebervereinigung 

10 
Sawkin, Riccardo 1970 Zeuthen Bevollmächtigter 

Betriebsleiter 

11 
Zabel, Dirk 1969 Neubrandenburg Gesetzl. Vertreter des 

Arbeitgebers 

12 
Dr. Stier, Anke 1977 Berlin Geschäftsführerin 

 
Fortsetzung auf         1           Einlageblättern. ⑧ 
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Mitglieder: ⑥ 

 

Lfd. 
Nummer 

Name 
Vorname 

Geburtsjahr Wohnort 
Voraussetzungen 

der Wählbarkeit ⑦ 

1 2 3 4 5 

13 
Freier, Carola 1964 Mühl Rosin OT Bölkow Geschäftsführerin 

14 
Stolz, Günter J.  1958 Carpin Gesetzl. Vertreter des 

Arbeitgebers 

15 
Müller, Sven 1965 Buchholz Beauftragter einer 

Arbeitgebervereinigung 

 
Fortsetzung auf         2          Einlageblättern. ⑧ 

 
 

Stellvertreter/-innen: ⑨ 

 

Lfd. 
Nummer 

Name 
Vorname 

Geburtsjahr Wohnort 
Voraussetzungen 

der Wählbarkeit ⑦ 

1 2 3 4 5 

13 
Pigulla, Joachim 1966 Berlin Bevollmächtigter 

Betriebsleiter 

14 
Rösler, Juliane 1989 Berlin Bevollmächtigte 

Betriebsleiterin 

15 
Gau, Andrea 1975 Borkheide Beauftragte einer 

Arbeitgebervereinigung  
    

 
    

 
    

 
Fortsetzung auf         0           Einlageblättern. ⑧ 
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II. Vorschlagsliste bei persönlicher Stellvertretung 

Für die Gruppe der Versicherten/Arbeitgeber (Nichtzutreffendes ist zu streichen) 

werden vorgeschlagen als: 

Abschrift 
 
 

Mitglieder und Stellvertreter/-innen: ⑥⑨ 

 

Lfd. Nummer Mitglied 
a) 1. Stellvertreter/-in 
b) 2. Stellvertreter/-in 

 

Name 
Vorname 

 
Geburtstag 

 
Anschrift 

 

Voraussetzungen 
der Wählbarkeit ⑦ 

1 2 3 4 5 

1 

1a 

1b 

    

    

    

2 

2a 

2b 

    

    

    

3 

3a 

3b 

    

    

    

4 

4a 

4b 

    

    

    

5 

5a 

5b 

    

    

    

 
Fortsetzung auf Einlageblättern. ⑧ 

 
 

Die Liste umfasst insgesamt Blätter. ⑧ Erklärungen der Bewerber/-innen, dass sie ihrer Aufstellung zu-
stimmen, sind beigefügt. 

 
Des Weiteren sind beigefügt: ⑩ ⑪ ⑫       

 
 

 

 

 

Es wird ausdrücklich bestätigt, dass die Voraussetzungen der Wählbarkeit aller Bewerber/-innen geprüft worden 
sind, und zwar, soweit erforderlich, anhand von Unterlagen. Die Prüfung hat ergeben, dass die Voraussetzungen 
der Wählbarkeit bei jeder Bewerberin/jedem Bewerber vorliegen. 

 

 

  , den    

 

 
 

 

(Unterschriften der zur Vertretung der Personenvereinigung 
oder des Verbandes berechtigten Personen; 

bei freien Listen Unterschriften der Listenvertreterin/des Listenvertreters 
und dessen/deren auf Seite 1 genannten Stellvertreter/-in) 
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Anmerkungen: 

①   Als Kennwort ist bei Vorschlagslisten von Personenvereini- Vierten Buches Sozialgesetzbuch zu beachten; danach ha- 

Abschrift 
 

gungen oder Verbänden, die nach § 48 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 bis 3 oder Satz 2 des Vierten Buches Sozialge- 
setzbuch vorschlagsberechtigt sind, der Name der Perso- 
nenvereinigung oder des Verbandes einzusetzen; der 
Name und die Kurzbezeichnung der Vereinigung ist in der 
Form zu verwenden, wie er sich bei eingetragenen Vereinen 
aus dem Vereinsregister, sonst aus der Satzung ergibt. Bei 
freien Listen (§ 48 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des Vierten 
Buches Sozialgesetzbuch) ist der Familienname einer Lis- 
tenunterzeichnerin/eines Listenunterzeichners einzusetzen. 
Es können auch die Namen mehrerer Personenvereinigun- 
gen oder Verbände und bei freien Listen auch die Familien- 
namen mehrerer Listenunterzeichner/-innen eingesetzt 
werden, insgesamt jedoch nicht mehr als fünf Familienna- 
men. Zulässig ist ausschließlich ein Zusatz an nachfolgen- 
der Stelle, der die Bezeichnung des Versicherungsträgers 
oder einen den Versicherungsträger kennzeichnenden Teil 
dieser Bezeichnung enthält; sonstige Zusätze sind unzu- 
lässig. Bei freien Listen kann dem oder den Familiennamen 
außerdem der Zusatz „Freie Liste“ vorangestellt werden. 
Bei einer Vorschlagsliste von mehreren Personenvereini- 
gungen oder Verbänden soll statt einer oder mehrerer ihrer 
Namen möglichst ein die Personenvereinigungen oder Ver- 
bände gemeinsam bezeichnendes Kennwort eingesetzt 
werden. Ein unzulässiges Kennwort wird vom Wahlaus- 
schuss von Amts wegen durch ein zulässiges Kennwort 
ersetzt. 

② In den Vorschlagslisten von Personenvereinigungen oder 
Verbänden sind ein/-e Listenvertreter/-in und dessen/deren 
Stellvertreter/-in zu benennen (§ 16 Absatz 1 Satz 1 der 
Wahlordnung für die Sozialversicherung). 

In freien Listen sollen ein/-e Listenvertreter/-in und dessen/ 
deren Stellvertreter/-in benannt werden; soweit dies nicht 
geschieht oder eine benannte Person ausscheidet, gelten 
die Unterzeichner/-innen der Listen in der Reihenfolge ihrer 
Unterschriften als Listenvertreter/-in und dessen/deren 
Stellvertreter/-in (§ 16 Absatz 2 der Wahlordnung für die 
Sozialversicherung). 

③ Sollen Listenvertreter/-innen Erklärungen nur gemeinsam 
mit ihren Stellvertretern/Stellvertreterinnen abgeben kön- 
nen (§ 17 Absatz 1 Satz 5 der Wahlordnung für die Sozial- 
versicherung), ist hier einzusetzen: „Der/Die Listenvertre- 
ter/-in kann Erklärungen nur gemeinsam mit dessen/deren 
Stellvertreter/-in abgeben.“. 

④ Als Listenträger (§ 60 Absatz 1 Satz 1 des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch) ist die Stelle zu bezeichnen, die die Lis- 
ten einreicht (Name der Personenvereinigung oder des Ver- 
bandes; bei freien Listen ist das Kennwort einzusetzen). 
Wird die Liste von mehreren Personenvereinigungen oder 
Verbänden eingereicht, sind deren Namen einzusetzen. 

⑤ Die Vorschlagslisten zu I. oder II. sind alternativ auszufül- 
len. Die jeweils nicht genutzte Vorschlagsliste ist zu strei- 
chen. 

⑥ Zu beachten ist § 48 Absatz 6 Satz 1 des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch; danach dürfen die Vorschlagslisten als 
Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane und deren Stell- 
vertreter/-innen von jeweils drei Personen nur eine/-n Be- 
auftragte/-n enthalten. Außerdem ist § 48 Absatz 9 des 

ben Vorschlagslisten jeweils mindestens 40 Prozent weib- 
liche und 40 Prozent männliche Bewerber zu enthalten. 

⑦ Angabe der im Einzelfall vorliegenden Voraussetzung, zum 
Beispiel Versicherte/-r, Arbeitgeber, Beauftragter einer Ge- 
werkschaft, einer sonstigen Arbeitnehmervereinigung, einer 
Vereinigung von Arbeitgebern oder eines Verbandes. Er- 
gänzend siehe § 51 Absatz 4 Satz 1 des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch. 

⑧  Bitte Zahlen einsetzen. 

⑨ Die Reihenfolge der Stellvertreter/-innen ist so festzulegen, 
dass erst jeder/jede dritte Stellvertreter/-in zu den Beauf- 
tragten gehört (§ 48 Absatz 6 Satz 2 des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch). Als Stellvertreter/-innen können auch 
Personen benannt werden, die bereits als Mitglieder vorge- 
schlagen worden sind; die Benennung erlangt nur Bedeu- 
tung, wenn diese Personen nicht als Mitglieder gewählt 
werden. Zu beachten ist § 43 Absatz 2 Satz 2 des Vierten 
Buches Sozialgesetzbuch. Danach ist für ein verhindertes 
Mitglied stets der/die erste der benannten Stellvertreter/ 
-innen zu laden, der/die verfügbar, das heißt selbst nicht 
verhindert ist. Außerdem ist § 48 Absatz 9 des Vierten Bu- 
ches Sozialgesetzbuch zu beachten; danach haben Vor- 
schlagslisten jeweils mindestens 40 Prozent weibliche Be- 
werberinnen und 40 Prozent männliche Bewerber zu ent- 
halten. 

⑩ Die Vorschlagsberechtigung eines Verbandes (§ 48 Ab-
satz 1 Satz 2 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch) liegt 
vor, wenn alle oder mindestens drei der vorschlagsberech-
tigten Mitgliedsorganisationen bis zum Ende der Einrei-
chungsfrist eigene Vorschlagslisten nicht eingereicht ha- 
ben. 

Bei Vorschlagslisten von Vereinigungen, deren Vertre- ter/-
innen in dem Verwaltungsrat nicht auf einer eigenen Liste 
der Vereinigung gewählt worden sind, ist § 15 Ab-satz 4 
Satz 3 der Wahlordnung für die Sozialversicherung zu 
beachten. 

⑪ Den Vorschlagslisten, die nach § 48 Absatz  2 bis 5 des 
Vierten Buches Sozialgesetzbuch von einer Mindestzahl von 
Wahlberechtigten unterzeichnet sein müssen, können, um 
Zweifel auszuschließen, Erklärungen der Listenvertrete- 
rin/des Listenvertreters über die Voraussetzungen der 
Wahlberechtigung der Listenunterzeichner/-innen nach 
dem Muster der Anlage 6 zur Wahlordnung für die Sozial-
versicherung beigefügt werden. 

Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind nach 
dem Muster der Anlage 3 der Wahlordnung für die Sozial-
versicherung beizufügen. 

⑫ Den Vorschlagslisten sind die nach § 48 Absatz 8 des Vier-
ten Buches Sozialgesetzbuch in Verbindung mit § 15 Ab- 
satz 4a der Wahlordnung für die Sozialversicherung erfor-
derlichen Niederschriften beizufügen. 

 
 

Alle Angaben sind in Maschinenschrift oder in anderer gut le-
serlicher Schrift (vorzugsweise Druckbuchstaben) einzusetzen. 
Unterschriften sind eigenhändig zu leisten. 
 
 






